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Beiträge zum Themenschwerpunkt

Angesichts des demographischen sozialen 
Wandels gehören die Fragen, wie dem ak-
tuellen und künftigen Unterstützungsbe-
darf der auf Pflege angewiesenen Men-
schen begegnet werden soll, zu den zen-
tralen Fragen der kommunalen Daseins-
sorge.

Vor Inkrafttreten des Pflegeversiche-
rungsgesetzes 1994 lag die Verantwor-
tung für die Infrastrukturentwicklung im 
Bereich der ambulanten und stationären 
Pflege allein bei Ländern und Kommu-
nen, eingeschränkt bei den gesetzlichen 
Krankenkassen, soweit es sich um den 
Leistungsbereich der häuslichen Kran-
kenpflege gemäß § 37 SGB V handelte. 
Im ambulanten Bereich wurden höchst 
differente Konzepte der Infrastrukturent-
wicklung und Strukturierung der häus-
lichen Hilfen für ältere und auf Pflege an-
gewiesene Menschen gewählt. Im statio-
nären Bereich wurde in allen Bundeslän-
dern, wenngleich mit höchst unterschied-
lichen Bedarfsrichtwerten, eine Bedarfs-
planung mit dem goldenen Zügel prakti-
ziert, durch die maßgeblich die faktische 
Infrastrukturentwicklung hinsichtlich der 
Alten- und Pflegeheime bestimmt wurde 
[1, 8, 9]. Ähnlich wie im Krankenhausbe-
reich, der durch eine duale Finanzierung 
den staatlichen Einfluss auf die Kranken-
hausplanung sichert, galt dies bis zum In-
krafttreten des SGB XI auch für den Al-
ten- und Pflegeheimbereich. Die kommu-

nalen Altenpläne beschäftigten sich we-
sentlich mit der Ermittlung der Bedarfs-
zahlen auf der Basis landesrechtlich vor-
gegebener Richtwerte [1]. Die Kommu-
nen waren in einem korporatistischen 
Planungssetting jeweils Mitfinanciers der 
Infrastruktur im Bereich der stationären 
Alten- und Pflegehilfe und insofern maß-
geblich beteiligt und interessiert an der 
Bedarfsermittlung.

Auch das am Marktprinzip orientierte 
Konzept der Pflegeversicherung sieht 
weithin eine Verantwortung der Länder 
für die Vorhaltung einer leistungsfähigen, 
zahlenmäßig ausreichenden und wirt-
schaftlichen pflegerischen Versorgungs-
struktur vor (§ 9 SGB XI). Der Gesetzge-
ber ging davon aus, dass die Länder (und 
mit ihnen die Kommunen) weiterhin zu 
ihrer Infrastrukturverantwortung stehen 
und durch entsprechende Investitions-
kostenförderung mit einen Beitrag da-
zu leisten werden, dass sowohl eine aus-
reichende Pflegeinfrastruktur vorgehal-
ten wird als auch die Pflege durch den 
Beitrag der Investitionsförderung für die 
Bevölkerung bezahlbar bleibt und nicht 
in der Breite Sozialhilfe in Anspruch ge-
nommen werden muss. Alle Bundeslän-
der haben nach Einführung der Pflege-
versicherung Landespflegegesetze verab-
schiedet, die überwiegend in der Tradi-
tion ihrer bisherigen Bedarfsplanung auf 
Richtwerte gestützte Pflegeheimpläne, zu-

meist auf Kreisebene vorsahen [1]. Eini-
ge Bundesländer ergänzten die sog. Ob-
jektförderung, die Investitionsförderung 
für den Bau und die Modernisierung von 
stationären Pflegeeinrichtungen, durch ei-
ne sog. Subjektförderung, die Gewährung 
von Pflegewohngeld für Bewohnerinnen 
und Bewohner von Pflegeheimen, um So-
zialhilfebedürftigkeit auszuschließen oder 
zu minimieren [1].

E	Die zunehmende Kritik an der 
klassischen Bedarfsrichtwerte-
konzeption änderte auch die 
Bedarfsplanungsverfahren.

Die Kritik aufnehmend erprobte Nord-
rhein-Westfalen für einige Jahre einen in-
dikatorengestützten Planungsansatz, der 
die spezifischen Konstellationen in den 
Kommunen und Kreisen besser würdi-
gen sollte [15]. Diese sensible, auf örtliche 
Bedingungen reagierende kommunale Al-
tenplanung setzte sich in der Folge in der 
Altenplanungsdiskussion in Deutschland 
weiterhin durch [1]. Mit zwei Problemen 
wurde die kommunale Pflegeinfrastruk-
turplanung konfrontiert: Zum einen reich-
ten die klassischen Bedarfsrichtwerte für 
eine regional und kommunal angepasste 
Planung nicht mehr aus. Zu unterschied-
lich waren die soziodemographischen 
Strukturen, zu unterschiedlich auch die 
ökonomischen und kulturellen Rahmen-
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bedingungen, die Bedarfs- und Nachfra-
geentwicklung maßgeblich mitbeeinflus-
sen. Zum anderen wurden durch Einfüh-
rung der Pflegeversicherung und durch 
die mit dem Pflegeversicherungsrecht im 
Pflegemarkt zur Geltung gebrachten eu-
roparechtlichen Prinzipien der Markt-
öffnung und Wettbewerbsneutralität, 
die Einflussmöglichkeiten von Ländern 
und Kommunen auf die Infrastruktur-
entwicklung und den Bau von einzelnen 
stationären Pflegeeinrichtungen deutlich 
begrenzt bis marginalisiert. Maßgeblich 
war hier das Urteil des Bundessozialge-
richtes vom Juni 2001 (Aktenzeichen B 3 
P9/00R), das in der Praxis der Bedarfspla-
nung im Rahmen der Investitionskosten-
förderung einen unzulässigen Eingriff in 
die Berufsfreiheit nach Artikel 12 GG sah. 
Der kommunalen Bedarfsplanung wurde 
damit der goldene Zügel entzogen.

E	Wer wann wo investiert, entscheidet 
das Kalkül der Marktakteure [11].

Ein Überangebot von Pflegeeinrichtungen 
und -diensten war mit der Einführung der 
Pflegeversicherung durchaus intendiert, 
auch um die Wahloptionen der Bürge-
rinnen und Bürger hinsichtlich der Pfle-
gedienste und -einrichtungen zu erhöhen 
und den Wettbewerb der Einrichtungen 
zu stärken [1]. Während es in den neu-
en Bundesländern durch die Aufbau-Ost-
Hilfe insbesondere für stationäre Pflege-
einrichtungen noch vergleichsweise lan-
ge einen Einfluss der Länder und Kom-
munen auf die Infrastrukturentwicklung 
gab, minimierte sich dieser in den alten 
Bundesländern und stellte Kommunen 
und Länder vor die Frage, wie sie ihre In-
frastrukturverantwortung und ihre so-
zialpolitischen Anliegen im Bereich der 
Pflege wahrnehmen und umsetzen soll-
ten. Das seit Jahren anhaltende Interes-
se von Investoren am Senioren- und Pfle-
gemarkt zeigt, dass auch ohne staatliche 
Förderung privat betriebene Pflegeein-
richtung die Renditeerwartungen erfüllen 
und betriebswirtschaftlich profitabel ge-
führt werden können. Diese Entwicklung 
hat inzwischen in fast allen Ballungsge-
bieten zu Überkapazitäten an stationären 

Pflegeplätzen1 geführt, während in man-
chen ländlichen Regionen eine Unterver-
sorgung droht.

> In Ballungsgebieten 
gibt es Überkapazität an 
stationären Pflegeplätzen

Vor diesem Hintergrund stellen sich für 
die Landespolitik und für die Praxis kom-
munaler Planung zwei wesentliche Fra-
gen: Wie lässt sich der Bedarf an Pflege-
einrichtungen und -diensten fachlich adä-
quat und differenziert bestimmen, um ei-
ne belastbare Grundlage für die Diskus-
sion um eine bedarfsgerechte infrastruk-
turelle Entwicklung zu erlangen? Welche 
Instrumente der Bedarfsplanung bzw. der 
Infrastrukturentwicklung kann das Land 
zur Verfügung stellen und können die 
Kommunen im Rahmen ihrer kommu-
nalpolitischen Handlungsmöglichkeiten 
nutzen?

Pflegestrukturplanung 
Rheinland-Pfalz

Das Land Rheinland-Pfalz hat sich die-
sen Fragen in einer Neuausrichtung sei-
ner Pflegepolitik gewidmet und einen Pla-
nungsansatz entwickeln lassen, der den 
Kommunen und Landkreisen Methoden 
für eine sozialräumliche und beteiligungs-
orientierte Pflegestrukturplanung bereit-
stellt [10] und eine verbesserte Koordina-
tion informeller und formeller Hilfen vor 
Ort, im Quartier und in der Gemeinde er-
reichen will [23]. Teil dieses beteiligungs-
orientierten Planungsansatzes ist die Emp-
fehlung, die empirischen Grundlagen der 
Pflegeinfrastrukturplanung in den Kom-
munen und Landkreisen in einem landes-
einheitlichen Verfahren zu erheben. Da-
mit folgt das Land Rheinland-Pfalz einem 
Planungsansatz, der die Datenlage ver-
bunden mit Fachexpertise in einem par-
tizipativen Planungsprozess auf der kom-
munalen Ebene einbindet (zum sog. Pla-
nungsdreieck s. [11].

Auch ohne Objektförderung verpflich-
ten die meisten Landespflegegesetze die 
Landkreise und kreisfreien Städte zur Be-

1  So sind z. B. die Auslastungsquoten der 
Pflegeheime in Berlin von 93,4% (2001) auf 
83,7% (2008) gesunken (vgl. [20]).

darfsplanung und Infrastrukturentwick-
lung, nun als Aufgabe der kommunalen 
Selbstverwaltung. Bisher hat sich aber 
kein überregionaler Diskurs darüber ent-
wickelt, mit welchen Methoden und Indi-
katoren die kommunale Pflegebedarfspla-
nung angesichts eines wettbewerbsorien-
tierten Pflegemarktes erfolgen kann, d. h. 
wie das Kriterium einer ausreichenden 
pflegerischen Versorgungsstruktur über-
haupt zu bemessen ist. Sofern die kommu-
nalen Gebietskörperschaften überhaupt 
eine Pflegebedarfsplanung vornehmen2, 
tun sie dies jeweils solitär für ihre Gebiets-
körperschaft. Entsprechend vielfältig zeigt 
sich die gegenwärtige kommunale Alten-
hilfe- bzw. Pflegebedarfsplanung. Markt-
veränderungen und Nutzungsverhalten 
der Betroffenen lassen sich sozialräumlich 
nicht analysieren, weil es bisher an den er-
forderlichen Beobachtungskonzepten und 
-instrumenten fehlt bzw. diese nicht ein-
heitlich eingesetzt werden.

Im Zuge des Landesgesetzes zur Si-
cherstellung und Weiterentwicklung der 
pflegerischen Angebotsstruktur (LPfle-
geASG) [6] hat Rheinland-Pfalz Emp-
fehlungen zur Pflegestrukturplanung (§ 3 
Abs. 2 LPflegeASG) [10] entwickeln las-
sen und im Rahmen des Projektes „Mo-
dellkommunen Pflegestrukturplanung“ 
erprobt. Das Konzept setzt auf eine betei-
ligungsorientierte Planung und verfolgt 
einen sozialräumlichen Ansatz. Bewusst 
wird dabei nicht mehr von Pflegebedarfs-
planung gesprochen, sondern der Termi-
nus „Pflegestrukturplanung“ verwendet. 
Ziel ist es nun nicht mehr, normativ Be-
darfe (z. B. Zahl der Pflegebetten) vorzu-
geben, sondern ein landeseinheitliches 
Indikatorensystem der Beobachtung zu 
etablieren.

> Ziel ist ein landeseinheitliches 
Indikatorensystem 
der Beobachtung

Erstmals steht den Kommunen und Land-
kreisen ein gemeinsam entwickelter Da-

2  Auf eine 2007 durchgeführte Umfrage 
im Vorfeld des Modellprojektes Pflegestruk-
turplanung reichten von den 36 Landkrei-
sen und kreisfreien Städten in Rheinland-Pfalz 
23 Gebietskörperschaften eine Planung ein, 
davon waren 15 Altenpläne nach 1999 und 
5 Altenpläne ab 2005 erstellt worden.
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tenreport für die Sozialraumanalyse zur 
Verfügung, dessen Indikatorentableau 
auch Vergleiche mit anderen Gebiets-
körperschaften ermöglicht. Der Datenre-
port baut dabei auf drei Säulen auf: Nut-
zerstruktur, Infrastruktur, Bevölkerungs-
struktur.

Die Nutzerstruktur differenziert die 
Personen nach der Art der Inanspruch-
nahme von Pflegeleistungen und der 
Nutzung von Angeboten des Servicewoh-
nens.

Die Infrastruktur erhebt die Daten 
zu den Einsatzstunden der ambulanten 
Dienste und hauswirtschaftlichen Hilfen 
und den Angeboten der teilstationären 
und stationären Pflegeplätze sowie zum 
Angebot an unterstützenden/alternativen 
Wohnformen.

Die Bevölkerungsstruktur differenziert 
nach Alterskohorten und wertet die Be-
völkerungsprognose nach dem Verhält-
nis der Hochaltrigen (80+) zu den 40- bis 
60-Jährigen aus, dem sog. Pflegepotenzi-
al [3].

Mit dieser Datenstruktur lässt sich eine 
regelmäßige Sozialraumanalyse3 realisie-
ren, die sowohl Markt- wie Nachfrageent-
wicklungen im Bereich der Pflege und der 
unterstützenden Dienstleistungen nach-
zeichnen kann und über das Indikatoren-
tableau einen Vergleich verschiedener So-
zialräume ermöglicht.

> Für Pflegearrangements 
gibt es noch keine 
regionalisierbaren Daten

Während im Bereich der Infra- und Be-
völkerungsstruktur ein Raumbezug mit 
vergleichsweise wenig Aufwand auf der 
Ebene der Gemeinden, Stadtteile und 
Quartiere herstellen lässt, ist dies bei der 
Nutzerstruktur ungleich schwieriger, da 

3  Die Orientierung am sozialen Raum hat in 
den letzten Jahren vor allem im Kontext der 
kommunalen Jugendhilfeplanung an Popu-
larität gewonnen, weil sich damit Ressourcen 
nicht nur personell, sondern auch quartiersbe-
zogen steuern lassen. Die Praxis der Sozialraum-
analyse ist dabei sehr heterogen, eine allgemei-
ne Methodik hat sich nicht herausgebildet (vgl. 
hierzu [18]).
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Kommunale Pflegeplanung zwischen Wettbewerbsneutralität  
und Bedarfsorientierung. Am Beispiel der Pflegestrukturplanung  
des Landes Rheinland-Pfalz

Zusammenfassung
Die Sicherstellung einer bedarfsgerechten 
Versorgung mit Pflegediensten und -einrich-
tungen gewinnt angesichts des demogra-
phischen und sozialen Wandels an Bedeu-
tung. Mit Einführung der deutschen Pflege-
versicherung 1994 behielten die Länder und 
Kommunen die Verantwortung zwar bei, sie 
verloren allerdings angesichts der Marktori-
entierung und Wettbewerbsneutralität des 
Pflegeversicherungsrechts ihre klassischen 
Instrumente der Bedarfsplanung und Steu-
erung der Infrastruktur. Dies führt zu neuen 
Herausforderungen für Länder und Kommu-
nen: Ihre klassischen richtwerteorientierten 
Planungen entbehren fachlich und juristisch 
der Legitimation. Bedarfsanalysen müssen 

auf neue methodische Grundlagen und fach-
liche Expertise gestellt werden. Um ihren Ein-
fluss auf die Infrastrukturentwicklung wahr-
nehmen zu können, bedarf es anderer In-
strumente der Bedarfsplanung als die der 
Subventionierung. Am Beispiel des Landes 
Rheinland-Pfalz und der dort neu eingeführ-
ten Pflegestrukturplanung wird das Konzept 
des Pflegemonitorings vorgestellt und wer-
den Instrumente der Einflussnahme auf die 
Infrastrukturentwicklung skizziert.

Schlüsselwörter
Kommunale Sozialplanung · Infrastrukturent-
wicklung · Partizipation · Pflegestatistik ·  
Pflegeheime

Municipal planning of care services between competition neutrality  
and demand planning. An example of care structure planning  
in Rhineland-Palatinate

Abstract
In times of demographic and social change, it 
is increasingly important to ensure the avail-
ability of care services to cover the grow-
ing demand. With the implementation of the 
German long-term insurance act in 1994, the 
responsibility of states and municipalities 
was maintained; however, given the long-
term care legislation’s market orientation 
and competition neutrality, the classic instru-
ments for demand planning and supervision 
of infrastructure developments were lost. This 
leads to new challenges for states and munic-
ipalities: their conventional objective-orient-
ed planning lacks professional and juridical 
legitimization. Calculations of requirements 

must relate to methodology and professional 
expertise. In order to exercise their influence 
on infrastructure development, instruments 
of demand planning other than subsidization 
are required. Using the example of  
Rheinland-Pfalz (Rhineland-Palatinate) and 
the newly implemented care structure plan-
ning, the concept of care monitoring is intro-
duced, and instruments to influence infra-
structure development are outlined.

Keywords
Municipality planning · Infrastructure  
development · Participation · Long-term care 
statistics · Nursing homes
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im Bereich der Pflegearrangements4 bis-
her keine regionalisierbaren Daten vorlie-
gen. Im Projekt „Modellkommunen Pfle-
gestrukturplanung“ wurde hierfür ein 
neuer Weg eingeschlagen.

Pflegemonitoring

Die Bundespflegestatistik (§ 109 SGB XI) 
lässt bisher nicht zu, Pflegebedürftige 

4  Mit den Daten der Pflegestatistik lassen sich 
drei grobe Pflegearrangements differenzieren: 
vorwiegend familiäre Arrangements (Geldleis-
tung), gemischte Arrangements (Sach-, Kombi-
leistung) und stationäre Arrangements (vgl. [2]).

nach ihrem Wohnort zu differenzieren. 
Dies liegt am Verfahren der Erhebung: 
Während die Daten der Geldleistungs-
nehmer und -nehmerinnen von den Spit-
zenverbänden der Pflegekassen mit dem 
Merkmal der Postleitzahl5 an das Bun-
desamt für Statistik gemeldet werden, 
wird in der Pflegedienstleistungsstatistik 
auf dieses Merkmal verzichtet. Die ambu-
lanten Dienste und stationären Einrich-

5  Die Spitzenverbände der Pflegekassen mel-
den die Daten der Geldleistungsnehmer/innen 
anonym an das statistische Bundesamt. Die 
Postleitzahl ist das Merkmal, mit dem die Daten 
dem Raum zugeordnet werden.

tungen melden in anonymisierter Form 
lediglich die Zahl der Pflegebedürftigen 
mit den Merkmalen Alter und Art des 
Leistungsbezuges.

E	Ein individualisierter Ortsbezug 
wird in der Pflegesachleitungs-
statistik nicht hergestellt.

Die von den statistischen Landesämtern 
und dem Bundesamt veröffentlichten 
Kreisvergleiche ordnen die Pflegebedürf-
tigen mit Sachbezug deshalb dem Stand-
ort des Dienstleisters [22] zu. Dieses Ver-
fahren ist durch die unterschiedlichen Da-
tenquellen6 und die Zuordnung der Pfle-
gebedürftigen zum Standort des Dienst-
leisters für Regionalanalysen unpräzi-
se, gleichwohl bisher aber das einzig ver-
fügbare regionalisierte Datenmaterial zur 
Pflege.

Für die kommunale Pflegestruktur-
planung, die sozialräumlich ausgerichtet 
sein sollte, ist dies in zweierlei Hinsicht 
unbefriedigend: Zum einen sind für eine 
wohnortnahe Versorgung valide Daten 
auf der Ebene der Gemeinden und Stadt-
teile erforderlich, zum anderen verschlei-
ert die Zuordnung der Sachleistungsneh-
mer zum Standort des Dienstes oder des 
Pflegeheimes den Wohnort bzw. ehema-
ligen Wohnort der Pflegebedürftigen.

Im Projekt „Modellkommunen Pfle-
gestrukturplanung“ wurde deshalb paral-
lel zur Erhebung der Bundespflegestatistik 
im Dezember 2007 der Wohnort miterho-
ben. Die ambulanten Dienste und statio-
nären Pflegeeinrichtungen ergänzten da-
bei die Angaben für die Bundesstatistik je-
weils um die Postleitzahl7 ihrer Kunden. 
Die Resonanz bei den Diensten und Pfle-
geeinrichtungen fiel überwiegend positiv 
aus, über 90% der Pflegedienstleister be-
teiligten sich an der Erhebung.

Dieses Ergebnis veranlasste das Land 
Rheinland-Pfalz, mit der Erhebung 
zur Bundespflegestatistik im Dezem-
ber 2009 die Postleitzahl auf freiwilliger 

6  Die Pflegestatistik weist 60.000 Pflege-
bedürftige (3%) mehr aus, als die Stichtags-
erhebung der SPV und PPV ergeben hat. (Zur 
Begründung vgl. [21]).
7  Die Erhebung wurde von den Stadt- und 
Kreisverwaltungen gesondert durchgeführt, 
da zum dortigen Zeitpunkt die Bundesstatistik 
nicht einfach ergänzt werden konnte.

© , Freiburg 2009
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Basis durch das Statistische Landesamt 
(mit)zuerfassen. 2010 werden damit für 
Rheinland-Pfalz landesweit erstmalig re-
gionalisierte Daten zur sozialräumlichen 
Verteilung der Pflegebedürftigkeit und der 
Art der Inanspruchnahme von Pflegever-
sicherungsleistungen verfügbar sein. Für 
die kommunale Pflegestrukturplanung ist 
dies ein wesentlicher Schritt zu einer ver-
besserten Datenlage und der Einstieg in 
eine periodisch mögliche Sozialraumana-
lyse und Sozialberichterstattung.

> 2010 werden erstmalig 
regionalisierte Daten 
verfügbar sein

Mit dem Wohnortbezug lassen sich die 
Pflegebedürftigen den Postleitzahlenbe-
zirken zuordnen. Dabei ist eine Differen-
zierung nach Alter, Geschlecht und Pfle-
geleistungsart möglich. Die Differenzie-
rung nach Geld- und Sachleistung bzw. 
stationärer Versorgung wird zeigen, wel-
che Pflegepräferenzen in den jeweiligen 
Gemeinden und Stadtteilen vorliegen. Die 

Piloterhebung zeigte hier erhebliche Dif-
ferenzen zwischen den Gebietskörper-
schaften. Bei einer vergleichbaren Aus-
gangslage hinsichtlich der Geschlechts-,  
Alters- und Pflegestufenverteilung werden 
in der Stadt Speyer 46% der Pflegebedürf-
tigen stationär versorgt, während im Land-
kreis Kusel nur 22% diese Leistungsart 
wählen (.	Abb. 1). Gleichzeitig zeigte die 
Auswertung des letzten privaten Wohn-
ortes, dass diese Differenz nicht durch die 
Übersiedlung aus dem Umland in die Stadt 
zu begründen ist. Aus dem Nahraum (bis 
10 km) der Einrichtungen kamen 86% der 
Pflegeheimbewohner (.	Abb. 2). Es sind 
die Speyerer Bürger selbst, die zur statio-
nären Versorgungsform neigen8.

Im Gegenzug dazu weisen die Land-
kreise, wie zu erwarten, einen höheren 
Anteil an Geldleistungsnehmer/in-
nen aus. Die exemplarische Auswertung 
zeigte aber, dass auch hier erhebliche Un-

8  Dieses Ergebnis deckt sich mit den Ergeb-
nissen der Kassel-Studie, nach der in städtischen 
Regionen eine höhere Präferenz zur vollstatio-
nären Versorgung besteht (Vgl. hierzu [2]).

terschiede bestehen. Während etwa der 
Anteil der Geldleistungsnehmer/innen 
im Donnersbergkreis kaum höher liegt 
als in der Stadt Speyer, wählen mit 59% 
der Pflegebedürftigen im Landkreis Kusel 
deutlich mehr Pflegebedürftige die Geld-
leistung.

Speziell für den stationären Bereich 
lässt sich mit der Postleitzahl des letzten 
privaten Wohnortes die Wohnortnähe 
des Pflegeheimes analysieren bzw. analy-
sieren, inwiefern die Qualität Nähe zum 
letzten Wohnort bei der Wahl eines statio-
nären Pflegeplatzes realisiert wurde. Auch 
diesbezüglich zeigten sich bisher unbe-
kannte Zusammenhänge.

Nicht die städtische Region (Speyer) 
zeigte die höchste Quote der Fernunter-
bringung9, sondern ein Landkreis (Don-
nersbergkreis). Eine tiefere Analyse konn-
te zeigen, dass dieses Phänomen speziell 
auf zwei Einrichtungen zurückzuführen 

9  Fernunterbringung ist definiert, wenn der 
letzte Wohnort vor Heimübersiedlung nicht im 
Bezugsgebiet (Stadt, Landkreis) und keinem der 
umliegenden Landkreise lag.

  
  

  



ist, deren Angebot sich an bestimmte Ziel-
gruppen richtet.

Beteiligungsorientierte Planung

Die Zeiten der Subventionierung oder 
gar Zulassungsbeschränkung zum Pfle-
gemarkt gehören der Vergangenheit an. 
Wollen die Länder und Kommunen wei-
terhin Einfluss auf die Pflegeinfrastruk-
tur nehmen, müssen sie sich anderer Ins-
trumente bedienen als des des „goldenen 
Zügels“. Im Sinne eines modernen, parti-
zipativen Planungsansatzes [1, 9] werden 
die Fragen der pflegerischen Infrastruk-
turentwicklung zum Gegenstand eines 
breiten kommunalpolitischen und betei-
ligungsorientierten Diskurses, indem ver-
lässliche empirische Daten (Pflegemonito-
ring) und fachliche Expertise (Wissensbe-
stände über konzeptionelle Varianten der 
Versorgung von auf Teilhabesicherung 
und Pflege angewiesenen Menschen) in 
einen partizipativen beteiligungsorien-
tierten Planungsstil eingebettet sind. Das 
Thema Pflege wird nicht einem Exper-
tendiskurs überlassen, sondern als The-
ma, das alle angeht, zum Gegenstand des 
öffentlichen Diskurses.

> Das Thema Pflege wird 
zum Gegenstand des 
öffentlichen Diskurses

Auf diese Weise können nicht nur Fragen 
der quantitativen Infrastrukturentwick-
lung, sondern auch die Diskussion um un-
terschiedliche Konzepte und Präferenzen 
der Bevölkerung zum Gegenstand kom-
munalpolitischer Diskussionen erhoben 
werden. Ein so verstandener Planungsan-
satz ist gekennzeichnet durch weiche Steu-
erungsinstrumente: Weder die Pflegekas-
sen noch die Sozialhilfeträger können den 
Abschluss von Versorgungsverträgen mit 
Pflegeheimen und Pflegediensten verhin-
dern. Ein beteiligungsorientierter Pla-
nungsansatz schafft aber ein anderes öf-
fentliches Bewusstsein und zugleich Legi-
timationsdefizite für Träger von Einrich-
tungen, die sich einem solchen Diskurs 
nicht öffnen, sich an ihm nicht beteiligen.

Ein Beispiel bietet der Planungspro-
zess in der Gemeinde Oberfell im Land-
kreis Mayen-Koblenz, der im Rahmen des 
„Modellprojektes Pflegestrukturplanung“ 

[15] initiiert wurde. Oberfell, eine Winzer-
gemeinde mit ca. 1200 Bürgern an der Mo-
sel, bemühte sich schon seit Jahren um eine 
eigene Alten- und Pflegeeinrichtung. Aus 
Sicht des Kreises und wegen des Angebots 
an stationären Pflegeplätzen bestand aber 
regional kein Bedarf nach weiteren Pfle-
geplätzen. Eine Auftaktveranstaltung zur 
Zukunft der pflegerischen Versorgung für 
die Bürger von Oberfell, die vom Kreis, 
einem Träger und der Gemeinde organi-
siert wurde, fand bei ca. 250 Bürgern und 
Bürgerinnen Interesse. In den folgenden 
Workshops zur Bürgerbeteiligung zeigte 
sich, dass aus dieser Personengruppe ca. 
50 Personen zur aktiven Mitarbeit be-
reit wären. Nach verschiedenen Entwür-
fen kristallisierte sich ein gemeinsam ent-
wickeltes Konzept heraus. Das neue Lan-
desgesetz für Wohnformen und Teilhabe 
(LWTG [6]) lässt in § 5 LWTG „Einrich-
tungen mit besonderer konzeptioneller 
Ausrichtung“ Abweichungen von den an-
sonsten geltenden Anforderungen zu.

E	Voraussetzung dieser Befreiung 
ist die Trennung der Wohnrechte 
von den Pflegeleistungen.

Diese müssen frei wählbar sein. Konzep-
tionell wird von einem unabhängigen In-
vestor auf einem Grundstück der Gemein-
de eine Immobilie gebaut, die 4 bis 6 Ein-
heiten des Betreuten Wohnens, 1 Begeg-
nungsstätte und 1 Wohngruppe für 12 Pfle-
gebedürftige mit demenzieller Erkrankung 
umfasst. Die Bürger von Oberfell gründen 
auf Initiative des Bürgermeisters einen 
Bürgerverein zur sozialen Unterstützung 
von Familien und Senioren, der ehrenamt-
liche und bezahlte haushaltsnahe Leistun-
gen erbringen und sich auch in der Wohn-
gruppe und im betreuten Wohnen enga-
gieren soll. Der beteiligte Träger sichert die 
ambulante Pflege und organisiert zusam-
men mit dem Bürgerverein die Vermie-
tung des betreuten Wohnens und die All-
tagsversorgung in der Wohngruppe.

Diskussion

Mit der Einführung der Pflegeversiche-
rung, den im Pflegemarkt zunehmend grei-
fenden wettbewerblichen Spielregeln und 
angesichts der neuen, auch von Kommu-
nen wahrgenommenen Bedeutung, steu-

ernd auf die Pflegeinfrastrukturentwick-
lung sowohl qualitativ als auch quantitativ 
Einfluss zu nehmen, stellen sich neue Her-
ausforderungen in der kommunalen Al-
ten- und Pflegeplanung. Die Ansprüche in 
konzeptioneller Hinsicht haben sich deut-
lich weiterentwickelt, die Diversifizierung 
von Konzepten und Angeboten macht die 
Auseinandersetzung mit bestimmten Ziel-
gruppen in der pflegerischen Versorgung 
zunehmend wichtiger.

> Wichtig sind Partizipation und 
Mitentscheidung der Bürger

Der Aspekt der Partizipation und Mitent-
scheidung der Bürgerinnen und Bürger 
auf kommunaler Ebene wurde zu einem 
für die kommunale Altenpolitik maßgeb-
lichen Baustein kommunaler Sozialpla-
nung und Kulturentwicklung. Kommunen 
sind angesichts der weggefallenen Instru-
mente klassischer Bedarfssteuerung nach 
Aufgabe der Investitionskostenförderung 
durch die Länder auf neue Strategien ver-
wiesen, Gestaltungs- und Gewährleis-
tungsaufgaben wahrzunehmen im Sinne 
einer ordnungspolitischen Neubestim-
mung des Verhältnisses von Staat, Markt 
und Engagement der Bürgerinnen und 
Bürger. Angesichts des Umstandes, dass 
kommunale Steuerung von zahlreichen 
Faktoren abhängig ist, die die Kommu-
nen nicht direkt beeinflussen können – im 
Bereich der Pflegeversicherung kommt 
ihnen keine Regiekompetenz zu – sind 
sie auf Strategien von Public oder Good 
Governance verwiesen [12]. Bezogen auf 
die Infrastrukturentwicklung im Pflege-
bereich ist Landes-, aber auch kommu-
nale Planung häufig gegenüber privaten 
Investorenverhalten ohnmächtig. Trotz-
dem stellen sich angesichts des demogra-
phischen und sozialen Wandels zuneh-
mend Gestaltungsaufgaben, und dies in 
besonderer Weise im Bereich der Pflege- 
infrastruktur sowohl im ambulanten als 
auch im stationären Bereich. Der Ausbau 
von Platzkapazitäten im Bereich der sta-
tionären Pflege, auf den die Kommunen 
mit klassischen Planungsansätzen kaum 
Einfluss haben, bindet mittelfristig erheb-
liche Sozialhilfemittel, da (wieder) mit 
steigender Sozialhilfeabhängigkeit von 
Heimbewohnerinnen und Heimbewoh-
nern zu rechnen ist und das Angebot an 
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Pflegeheimplätzen unter diesen Bedin-
gungen eine Nachfrage schafft.

E	Insofern sollten Kommunen schon 
aus fiskalischen Gründen Einfluss auf 
die Infrastrukturenwicklung nehmen.

Zu den wesentlichen Ressourcen der 
Kommunen gehören ihre Steuerungs- 
und Organisationskraft, ihre finanziel-
len und materiellen Bedingungen, aber 
auch die Potenziale der örtlichen Bürger-
gesellschaft [13]. Diese Steuerungsfunk-
tion können sie heute im Wesentlichen 
nur im Rahmen von Governance-Strate-
gien wahrnehmen, da ihnen bislang weit-
hin ein rechtliches Instrumentarium im 
Planungs- und Ordnungsrecht fehlt. Al-
lerdings bietet § 34 Abs. 3 Baugesetzbuch 
durchaus auch schon heute eine Grund-
lage für bauplanungsrechtliche Verträg-
lichkeitsprüfungen, wenn es um die An-
siedlung von stationären Pflegeeinrich-
tungen geht. Sie könnten die wohnortna-
he Versorgung von Bürgerinnen und Bür-
gern mit Pflegeheimplätzen infrage stel-
len bzw. gefährden, wenn neue Anbieter 
mit Großeinrichtungen, ähnlich wie Su-
permärkte, die kleinräumige Versorgung 
der Bevölkerung mit Pflegeeinrichtungen 
gefährden würden. Hier wird für die Zu-
kunft zu prüfen sein, ob und inwieweit die 
Instrumente der bauplanungsrechtlichen 
Verträglichkeitsprüfungen auf kommu-
naler Ebene als Instrumente der Pflegein-
frastrukturplanung genutzt und ggf. auch 
gesetzlich weiterentwickelt werden kön-
nen. Die Fehlentwicklungen im Bereich 
des Pflegeheimbaus und die latente Do-
minanz von Investorenentscheidungen 
in der Infrastrukturentwicklung legen es 
nahe, neben den weichen Planungsins-
trumenten eines partizipativen Planungs-
verständnisses auch formalisiertere Ver-
fahren zur Überprüfung und Steuerung 
angemessener Infrastrukturentwicklung 
einzubeziehen [5]. Ein Pflegemonitoring, 
wie es in Rheinland-Pfalz eingeführt wur-
de, bietet eine wichtige empirische Basis 
für so ausgerichtete Planungsstrategien.

Fazit

Ein wesentlicher Baustein einer neu aus-
gerichteten Pflegeplanung ist eine dif-
ferenzierte Datenlage, an der es bisher 

weitgehend fehlt. Verbunden mit Sze-
narientechniken, die zukünftige Bedarfe 
auf kommunaler Ebene in den Blick neh-
men [2], können sie eine wichtige Vor-
aussetzung für eine örtlich angepass-
te Planungsaktivität bieten, die kommu-
nalpolitische Auseinandersetzungen mit 
der Thematik qualifizieren und in Ver-
bindung mit einem methodisch reflek-
tierten Planungsprozess die kommu-
nalen Handlungsspielräume und Gestal-
tungsoptionen erhöhen. Erforderlich 
hierfür sind eine entsprechende Landes-
konzeption und -gesetzgebung, die den 
Kommunen entsprechende Datenreports 
zur Verfügung stellen und gleichzeitig 
die Kommunen anregen, sich den Aufga-
ben der kommunalen Alten- und Pflege-
planung zu stellen.
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